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Betreff:
Ausnahmegenehmigung vom allgemeinen Kraftfahrzeugverkehrsverbot —
Antrag auf dauerhaften Einsatz eines liberbreiten Kiihlanhéangers zur
Belieferung des Griinen Inselmarkts
Sachverhalt:

Der Betreiber des Griinen Inselmarkts, beantragt den Einsatz eines speziell angefertigten
EDEKA-KUhlanhangers (L: 6,4 m, B: 2,55 m, H: 3,5 m, Fassungsvermogen: 15 Paletten) zur
taglichen Belieferung des Marktes vom Hafen aus. Der Anhénger ist Gberbreit (> 2,10 m) und
fallt damit unter die kritischen MaRvorgaben der KFZ-Richtlinie. Gemal} Richtlinie sollen
Genehmigungen fiir Uberbreite, dauerhaft genutzte Anhanger nur in eng begriindeten
Ausnahmefallen erteilt werden. Uber solche Genehmigungen entscheidet der Rat.

Die Belieferung soll werktags (Mo—Fr) erfolgen; in Ausnahmefallen ist auch eine
Samstagsbelieferung mdglich, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Versorgung notwendig
ist. Der Anhanger wird unmittelbar nach Ankunft entladen, mit Leergut/Retouren beladen und
umgehend zuruckgefiihrt. Standzeiten werden auf das notwendige Minimum beschrankt.
Das Logistikkonzept sieht eine feste Anlieferroute (Hafen — Melksett — Pollerdiek — Markt
— Ruckfahrt) vor, um Verkehrsbelastung und Larmemissionen zu minimieren. Details ins in
beigefugtem Antrag dargestellt.

Fir den Vorgangerbetrieb des Marktes hatte der Rat bereits 2018 eine
Ausnahmegenehmigung fur einen vergleichbaren, Uberbreiten Transportanhanger erteilt, um
eine geblindelte, effiziente Warenanlieferung sicherzustellen. Die jetzige Antragstellung
entspricht in der Zielrichtung diesem friiheren Beschluss, passt sich jedoch an die neuen
betrieblichen Gegebenheiten und den veranderten Logistikweg an.

Rechtliche Wiirdigung

e KFZ-Richtlinie: Breitenlimit fir Anhanger 2,10 m; Ausnahmen nur in besonderen
Fallen, Entscheidung durch den Rat.

e Sondernutzungssatzung: Abstellen von Anhangern im &ffentlichen Raum ist
erlaubnispflichtig (§ 2 Abs. 1).

e Sondernutzungsgebiihrensatzung: Gebihrenpflicht fur erlaubte und unerlaubte
Sondernutzungen; Rahmengebuhr bis 520 €.

o StVO (§§ 45, 46): Rechtsgrundlage fur Ausnahmegenehmigungen vom
Kraftfahrzeugverkehrsverbot.



Der beantragte Anhanger Uberschreitet das Breitenlimit, die Ausnahmegenehmigung ist aber
aus Sicht der Verwaltung sachlich gerechtfertigt:

Sicherstellung der Grundversorgung mit Frischwaren fir Einheimische und Gaste
Reduzierung von Fahrten durch gebindelte Lieferungen
Einhaltung eines klar definierten und kontrollierbaren Fahrwegs

Minimierung von Larm- und Verkehrsbelastungen durch festgelegte Ablaufe und
kurze Standzeiten

Abwagung

Vorteile:

Versorgungssicherheit bei frischen Lebensmitteln

Verringerung der Fahrtenzahl im Vergleich zu kleineren Transportmitteln
Planbare, kontrollierbare Logistik mit klarer Route und festen Zeitfenstern
Fortfihrung einer bewahrten Ausnahmeregelung aus 2018

Im Zuge des Umbaus des Marktes wurde eine Stellflache geschaffen, auf der der
Anhanger wahrend des Entladens abgestellt werden kann. Dadurch wird der
Verkehrsfluss nicht beeintrachtigt — nur fr einen kurzen Moment beim Ein- bzw.
Ausrangieren. Eine Abstellung im 6ffentlichen Raum entfallt vollstandig.

Nachteile:

Uberbreite Anhanger erhdhen grundsatzlich das Risiko von StraBenschaden und
Engstellenproblemen

Ausnahme darf nicht zur Aufweichung der restriktiven Anhangerpolitik fihren, um den
Charakter der autofreien Insel zu schitzen

Beschlussvorschlag:

1.

Der Firma Eilers (Griner Inselmarkt) wird eine Ausnahmegenehmigung zum Einsatz
eines Uberbreiten Kuhlanhangers (2,55 m Breite) zur Belieferung des Marktes erteilt.

Die Genehmigung gilt ausschlie3lich fur die festgelegte Strecke: Hafen — Melksett —
Pollerdiek (Wendung) — Gruner Inselmarkt — Ruckfahrt.

Standzeiten sind auf das notwendige Minimum zu begrenzen; Larmvermeidung ist
einzuhalten (z.B. keine Anlieferung vor 07:00 Uhr).

Die Genehmigung wird fur drei Jahre befristet und anschlielend Uberpruft.

Schaden, die im Zusammenhang mit dem Anhangerbetrieb entstehen, sind vom
Betreiber zu beheben oder zu erstatten.

Die Sondernutzungserlaubnis und die Gebuhrenpflicht nach der
Sondernutzungsgebihrensatzung bleiben unberthrt.

Spiekeroog, den 19.08.2025 Abstimmungsergebnis:




(Kdsters, Patrick)

Fachausschuss |Ja: Nein: Enth.:
VA Ja: Nein: Enth.:
RAT Ja: Nein: Enth.:

Anlagenverzeichnis:

Logistikkonzept_Gruener_Inselmarkt_Eilers_Aktualisiert




	öffentlich
	Rechtliche Würdigung
	Abwägung




